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Grundsätzlich kann ein
Arbeitsverhältnis nicht
ohne Weiteres gekün-
digt werden.

Zum einen ist einzu-
halten die Kündi-
gungsfrist nach § 622
BGB. Je länger das Ar-
beitsverhältnis be-
steht, umso länger ist
auch die für die Kündi-
gung des Arbeitsver-
hältnisses einzuhalten-
de Kündigungsfrist.
Hinzu kommen noch
die Schutzrechte des
Kündigungsschutzge-
setzes (KSchG). Gem.
§ 1 KSchG bedarf die
Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses einer
sozialen Rechtferti-
gung. Damit diese An-
forderung jedoch
durchgreift, muss das
Kündigungsschutzge-
setz Anwendung fin-
den. Dieses ist nicht
bei jedem Arbeitsver-
hältnis der Fall.

Ob für ein Arbeitsver-
hältnis das Kündigungs-
schutzgesetz Anwen-
dung findet, ist geregelt
in § 23 KSchG. Danach
gilt das Kündigungs-
schutzgesetz für Arbeit-
nehmer, die ab dem 01.
Januar 2004 eingestellt
worden sind, nur, wenn
der Arbeitgeber mehr als
10 Arbeitnehmer be-
schäftigt, wobei Auszu-
bildende nicht mitzäh-
len.

Für Arbeitnehmer, die
bis zum 31. Dezember
2003 eingestellt wurden,
gilt unter weiteren be-
sonderen Umständen das
Kündigungsschutzgesetz
sogar, wenn in dem Be-
trieb mehr als 5 Beschäf-
tigte angestellt sind.

Ein Kleinbetrieb ist also
ein Arbeitgeber, der 10
oder weniger Beschäftig-
te und unter bestimmten

Umständen ein Betrieb,
der 5 oder weniger Be-
schäftigte hat. Bei darü-
ber hinaus gehender Be-
schäftigtenzahl handelt
es sich nicht mehr um ei-
nen Kleinbetrieb i.S.d. §
23 KSchG.

Um nun die korrekte
Mitarbeiterzahl zu ermit-
teln, muss man wissen,
dass Auszubildende nicht
mit zählen und Teilzeit-
beschäftigte unter 20
Stunden nur mit einem
Anteil mit 0,5, Beschäf-
tigte bis zu 30 Stunden
mit einem Anteil von
0,75 und über 30 Stun-
den pro Woche als volle
Mitarbeiter zu rechnen
sind.

Wenn also ein Arbeitge-
ber überlegt, einem Mit-
arbeiter zu kündigen
oder ein Arbeitnehmer
eine Kündigung von sei-
nem Arbeitgeber erhal-
ten hat, so müssen beide

prüfen, ob das jeweilige
Arbeitsverhältnis der
Kleinbetriebsklausel des
§ 23 Abs. 1 KSchG unter-
fällt.
Sollte dieses der Fall
sein, ist die Kündigung
des Arbeitsverhältnisses
für den Arbeitgeber rela-
tiv einfach. In einem
evtl. Kündigungsschutz-
verfahren würde dem Ar-
beitnehmer das Kündi-
gungsschutzgesetz nicht
zur Verfügung stehen.
Sollten die Kleinbetriebs-
grenzen jedoch über-
schritten sein, stellt sich
die Situation anders dar
und die Situation des Ar-
beitnehmers verbessert
sich deutlich.

Es ist also dem Arbeitge-
ber, der einem Arbeit-
nehmer evtl. sogar einen
schon vor dem
31.12.2003 bei ihm Be-
schäftigten kündigen
will, dringend zu emp-
fehlen, sorgfältig die Vo-

raussetzungen der
Kleinbetriebsklausel zu
prüfen, um in einem
Kündigungsschutzver-
fahren vor dem Ar-
beitsgericht nicht un-
erfreuliche Überra-
schungen zu erleben.
Auch der Arbeitneh-
mer sollte im Falle ei-
ner Kündigung diese
Überlegungen einflie-
ßen lassen, um zu ent-
scheiden, ob er sich
gegen die Kündigung
zur Wehr setzen will.
Eine Kündigungs-
schutzklage vor dem
Arbeitsgericht ist für
Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer teuer.
Hierbei ist auch zu be-
denken, dass es in der
ersten Instanz vor den
Arbeitsgerichten keine
Kostenerstattung gibt,
selbst für den, der die
Klage gewinnt. Es
bleibt also jeder auf
seinen Prozesskosten
sitzen.

Kündigungsschutz und Kleinbetrieb

Otto Lieber,
Rechtsanwalt und Notar,

und Verfasser der beiden Beiträge.
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Auch für Werkverträge
und Bauverträge kann
dem Auftraggeber ein
Widerrufsrecht gem. §
312 g Abs. 1 BGB zu-
stehen.
Sofern die Vorausset-
zungen gegeben sind,
kann der Kunde eines
Handwerkers den Ver-
trag mit diesem, selbst
wenn er den Werklohn
bezahlt hat und das
Werk auch keinerlei
Mängel aufweist, wi-
derrufen und der
Handwerker ist ver-
pflichtet, den Werk-
lohn an den Kunden
zurückzuzahlen. Eine
sicherlich für den
Handwerker äußerst
unangenehme Situati-
on.

Zum besseren Ver-
ständnis sei folgender
kleine Fall gebildet (LG
Stuttgart, Urteil vom
02.06.2016 -23 O
47/16-).

Der Kunde (K) ist Ei-
gentümer eines Hauses
mit Garage, die ein

Flachdach hat. Der Un-
ternehmer (U) hatte auf
dem Nachbargrundstück
zu tun und stellte hierbei
fest, dass das Flachdach
der Garage von K erneu-
erungsbedürftig ist. Die-
ses teilt U dem K bei ei-
nem zufälligen Zusam-
mentreffen vor Ort mit.
Beide schauen sich das
Flachdach der Garage
an. K bittet den U, ihm
ein Angebot für die Er-
neuerung des Flachda-
ches zu unterbreiten.
Einige Tage später tref-
fen sich beide wieder vor
Ort, U nimmt die Maße
des Flachdaches und er-
klärt dem K, für 2.500,--
Euro das Flachdach er-
neuern zu können. Er
trägt die Maße und den
vereinbarten Preis von
2.500,-- Euro in seinen
Auftragsblock ein und
lässt den Kunden K den
Auftrag direkt vor Ort
unterschreiben. Einige
Wochen später erneuert
U das Flachdach und K
überweist dem U die ver-
einbarten 2.500,-- Euro.

Einige Zeit später zeigt K
einem befreundeten, al-
lerdings schon seit län-
gerer Zeit pensionierten
Dachdeckermeister das
sanierte Flachdach. Die-
ser erklärt nun, seiner
Auffassung nach seien
die Arbeiten sehr unsau-
ber und auch viel zu teu-
er durchgeführt worden.
Daraufhin wendet sich K
an seinen Rechtsanwalt
(R). Dieser widerruft den
Werkvertrag, rügt hilfs-
weise die viel zu teuere
Ausführung und verlangt
von U die Rückzahlung
des erhaltenen Werkloh-
nes.

Dem Unternehmer U ist
nun dringend anzuraten,
sofort den erhaltenen
Werklohn in Höhe von
2.500,-- Euro zurückzu-
zahlen, um noch weitere
und höhere Kosten zu
vermeiden.

Wie kommt es zu diesem
–meines Erachtens nur
schwer nachvollziehba-
ren- Ergebnis?

Der Vertrag zwischen
den Beteiligten wurde an
der Baustelle abgeschlos-
sen, also außerhalb von
Geschäftsräumen des U.
Damit ist § 312 b BGB
einschlägig.
Der sagt nämlich, dass
außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlos-
sene Verträge solche Ver-
träge sind, die bei
gleichzeitiger körperli-
cher Anwesenheit des
Verbrauchers und des
Unternehmers an einen
Ort geschlossen werden,
der kein Geschäftsraum
des Unternehmers ist.
Die früher einmal gelten-
de Ausnahme, dass die-
ses nicht anzuwenden
ist, wenn das Treffen an
der Baustelle auf Bestel-
lung des Verbrauchers
bzw. auf dessen Initiative
zustande gekommen ist,
gilt seit der Neufassung
der Verbrauchervorschrif-
ten, also seit dem
13.06.2014, nicht mehr.

Gem. § 312 g BGB steht
dem Verbraucher nun
bei außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlos-
senen Verträgen und bei
Fernabsatzverträgen ein
Widerrufsrecht gem. §
355 BGB zu.

Fristen beachten

Danach kann der Ver-
braucher das Widerrufs-
recht gem. § 312 g BGB
binnen einer Frist von
vierzehn Tagen gegen-
über dem Unternehmer
ausüben. Hierzu reicht
die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs.
Allerdings beginnt diese
Frist von 14 Tagen gem.
§ 356 BGB erst dann zu
laufen, wenn der Unter-
nehmer dem Kunden ei-
ne gesetzlich sehr detail-
liert vorgeschriebene Be-
lehrung über sein Wider-
rufsrecht und einige wei-
tere Umstände unterrich-
tet hat. Eine solche Be-
lehrung des K kann U
nicht nachweisen, so
dass der Widerruf des K
durchgreift und U seinen
Werklohn zurückzahlen
muss. Außerdem könnte
K von U auch noch ver-

langen, dass dieser kos-
tenlos das von ihm sa-
nierte Dach wieder ent-
fernt. Dieses liegt jedoch
im Ermessen des Kunden
und kann U seinerseits
nicht verlangen.

Meines Erachtens ist die-
ses Ergebnis für den U
nur schwer erträglich.
Was kann dieser dage-
gen tun?

Er muss sich rechtskun-
dig machen bezüglich
seiner Belehrungspflich-
ten bei Abschluss derarti-
ger Verträge und seinen
Auftragsblock um einen
weiteren Punkt, evtl.
auch auf der Rückseite,
erweitern und dort die
vom Gesetz geforderten
Belehrungen vornehmen.
Tunlichst sollte er sich
dann vom Kunden an
der Baustelle bestätigen
lassen, dass dieser die
Belehrung gem. § 356
Abs. 3 BGB zur Kenntnis
genommen und auch
vom Unternehmer aus-
gehändigt erhalten hat.
Wenn dann binnen der

Frist von 14 Tagen
kein Widerruf eingeht,
kann U mit seinen Ar-
beiten beginnen.

Insgesamt kann dem
Unternehmer nur emp-
fohlen werden, sich
bezüglich des Anwen-
dungsbereichs und der
Grundsätze bei Ver-
braucherverträgen zu
informieren und bera-
ten zu lassen. Dem
Kunden ist zu empfeh-
len, sofern er mit Un-
ternehmerleistungen
nicht zufrieden ist,
überprüfen zu lassen,
ob evtl. ein außerhalb
von Geschäftsräumen
geschlossener Vertrag
oder ein Fernabsatz-
vertrag vorliegt, so
dass ihm ein Wider-
rufsrecht zur Verfü-
gung stehen könnte.
Das Ergebnis der obi-
gen Überlegungen
wird allen Beteiligten
nur schwer einleuch-
ten, mit dem Ergebnis
aber müssen insbeson-
dere die Unternehmer
leben.  Text: Otto Lieber
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